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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Der Wiederaufnahmebescheid und der neue Sachbescheid sind zwei Bescheide, die jeder für sich einer

Bescheidbeschwerde zugänglich sind bzw. der Rechtskraft teilhaftig werden können (vgl. Ritz, BAO5, § 307 Tz 7,

mwN).Der Wiederaufnahmebescheid und der neue Sachbescheid sind zwei Bescheide, die jeder für sich einer

Bescheidbeschwerde zugänglich sind bzw. der Rechtskraft teilhaftig werden können vergleiche Ritz, BAO5, Paragraph

307, Tz 7, mwN).
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